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(54) Überspannungsschutzelement

(57) Dargestellt und beschrieben ist ein Überspan-
nungsschutzelement mit einem Gehäuse (2), mit minde-
stens einem in dem Gehäuse (2) angeordneten über-
spannungsbegrenzenden Bauelement (3), insbesonde-
re einem Varistor, und mit zwei Anschlusselementen (4,
5) zum elektrischen Anschluss des Überspannungs-
schutzelements (1) an den zu schützenden Strom- oder
Signalpfad, wobei im Normalzustand des Überspan-
nungsschutzelements (1) die Anschlusselemente (4, 5)
jeweils mit einem Pol des überspannungsbegrenzenden
Bauelements (3) in elektrisch leitendem Kontakt stehen.

Bei dem erfindungsgemäßen Überspannungsschut-
zelement (1) ist sowohl eine sichere und gute elektrische
Verbindung im Normalzustand als auch eine sichere Ab-
trennung eines defekten überspannungsbegrenzenden
Bauelements (3) dadurch gewährleistet, dass das über-
spannungsbegrenzende Bauelement (3) drehbar im Ge-
häuse (2) gelagert ist, dass im Normalzustand des Über-
spannungsschutzelements (1) mindestens ein Pol des
überspannungsbegrenzenden Bauelements (3) über ei-
ne Steckverbindung (8, 9) mit einem Anschlusselement
(4, 5) verbunden sind, dass mindestens ein Federele-
ment (12) derart zwischen dem Gehäuse (2) und dem
überspannungsbegrenzenden Bauelement (3) angeord-
net ist, dass bei thermischer Überlastung des überspan-
nungsbegrenzenden Bauelements (3) dieses durch das
Federelement (12) so gedreht wird, dass mindestens ein
Pol des überspannungsbegrenzenden Bauelements (3)
nicht mehr mit dem zugeordneten Anschlusselement (4,
5) in elektrisch leitendem Kontakt steht, und dass zwi-

schen dem überspannungsbegrenzenden Bauelement
(3) und dem Gehäuse (2) eine thermisch auftrennende
Verbindung angeordnet ist, die dann auftrennt, wenn die
Temperatur des überspannungsbegrenzenden Bauele-
ments (3) eine vorgegebene Grenztemperatur über-
schreitet.



EP 2 267 850 A3

2



EP 2 267 850 A3

3


	Bibliographie
	Recherchenbericht

